
der beschleunigten Durchführung des Verfahrens er
heischt die Prüfung, ob die von dem Staatsanwalt zu 
bestätigende weitere Untersuchungsfrist nach Lage 
der Sache gerechtfertigt ist. Der Staatsanwalt wird 
sich also bei seiner Entscheidung, ob die Verlängerung 
der Untersuchungsfrist zu genehmigen ist, mit der 
Durchsicht des Beschlusses und seiner Gründe häufig 
nicht begnügen dürfen, sondern muß nähere Angaben 
über den Umfang der Ermittelungen und die bisher 
getroffenen Maßnahmen verlangen, nötigenfalls auch 
Einsicht in die Untersuchungsakten nehmen. Da aber 
die Untersuchung durch Erhebungen über die ange
messene Dauer der Untersuchungsfrist keinesfalls 
verzögert werden darf, gehört es zu den Aufgaben des 
Staatsanwalts, von Anbeginn der Untersuchung die 
Einhaltung der Fristen zu überwachen, die Unter
suchungsbehörde, wenn ungerechtfertigte Verzögerun
gen eintreten, hierauf aufmerksam zu machen und ihr 
Ratschläge für eine schleunigere und zweckmäßigere 
Fortführung der Ermittelungen zu erteilen. Nur wenn 
der Staatsanwalt über den Umfang und den jeweiligen 
Stand des Untersuchungsverfahrens ausreichend un
terrichtet ist, wird er die ihm nach Ziff. 10 Abs. 2 der 
AusfBest. Nr. 3 obliegende Entscheidung ungesäumt 
und richtig treffen können.

2. Auch die Pflichten des Staatsanwalts bei der Be
stätigung von Haftbefehlen bedürfen einer näheren 
Betrachtung. Haftbefehle gegen Hauptverbrecher 
(Hauptschuldige) erlassen nach Ziff. 7 der AusfBest. 
Nr. 3 die Untersuchungsbehörden und nicht die Ge
richte. Entsprechendes muß für die Haftbefehle gegen 
Verbrecher (Belastete) gelten; denn die Tätigkeit der 
Gerichte in Verfahren nach der Direktive Nr. 38 be
ginnt erst mit dem Erlaß des Eröffnungsbeschlusses. 
Ihre Einschaltung in die Untersuchung würde der im 
Befehl Nr. 201 und den dazu ergangenen Ausführungs
bestimmungen vorgesehenen Verfahrensgestaltung zu
widerlaufen und zu unerwünschten Verzögerungen 
führen. Im übrigen stellt Ziff. 5 Abs. 2 der AusfBest. 
Nr. 3 klar, daß die subsidiär anzuwendenden Vorschrif
ten der Deutschen Strafprozeßordnung für die gericht
liche Verhandlung, nicht aber schon für den voran
gehenden Verfahrensabschnitt der Untersuchung zu 
gelten haben.

Der Erlaß der Haftbefehle gegen Verbrecher ist in 
das pflichtgemäße Ermessen der Untersuchungsbehörde 
gestellt. Für sie sind in Ermangelung besonderer Be
stimmungen die allgemeingültigen Voraussetzungen 
des Deutschen Strafverfahrensrechts, also Fluchtver
dacht und Verdunkelungsgefahr, maßgebend.

Wird dem Staatsanwalt ein Haftbefehl zur Bestä
tigung vorgelegt, so hat er zu prüfen, ob dringende 
Verdachtsgründe dafür vorliegen, daß die Person, 
gegen welche die Untersuchung geführt wird, Haupt
verbrecher oder Verbrecher ist, ob sie nach den zu
grunde liegenden Beschuldigungen zutreffend in die 
Gruppe der Hauptverbrecher oder der Verbrecher ein
gereiht ist und, wenn es sich um einen Verbrecher han
delt, ob die besonderen Gründe für seine Verhaftung 
vorliegen. Mit anderen Worten: Bei Hauptverbrechern, 
die nach Ziff. 7 der AusfBest. Nr. 3 ohne weiteres in 
Haft genommen werden müssen, hat sich die Prüfung 
darauf zu beschränken, ob dringender Verdacht vor
liegt, da* einmal der Beschuldigte mit dem zu Ver
folgenden personengleich, zum anderen ob er bei zu
treffender rechtlicher Würdigung als Hauptverbrecher 
(Hauptschuldiger) im Sinne der Direktive Nr. 38 und 
des Befehls Nr. 201 anzusehen ist. Bei Verbrechern ist 
darüber hinaus noch das Vorliegen von Fluchtverdacht 
oder Verdunkelungsgefahr im Sinne des § 112 der 
Strafprozeßordnung festzustellen.

Stimmt der Staatsanwalt in der Beurteilung der 
Sach- und Rechtslage mit der Untersuchungsbehörde 
überein, so bestätigt er den Haftbefehl, und dieser wird 
mit der Bestätigung unanfechtbar. Hält der Staats
anwalt den Sachverhalt für nicht hinreichend geklärt, 
um eine Entscheidung über die Bestätigung zu treffen, 
so wird er die Bestätigung nicht etwa versagen, son
dern die Akten oder Haftvorgänge an die Unter
suchungsbehörde mit dem Ersuchen zurückgeben, die 
nach seiner Ansicht notwendigen ergänzenden Fest
stellungen zu treffen. Kommt aber der Staatsanwalt 
zu dem Ergebnis, daß die Untersüchungsbehörde den 
Beschuldigten zu unrecht als Hauptverbrecher ansieht.

daß der Beschuldigte mit dem Gesuchten nicht iden
tisch ist oder daß bei einem Verbrecher die besonde
ren Haftgründe nicht gegeben sind, so hat er die Be
stätigung des Haftbefehls abzulehnen. Das Recht zur 
Bestätigung des Haftbefehls schließt übrigens die Be
fugnis zur Prüfung ein, ob ein bestätigter Haftbefehl, 
z. B. wegen veränderter Umstände, aufrechtzuerhal
ten ist.

Die Versagung der Bestätigung hat zur Folge, daß 
der Haftbefehl von der Untersuchungsbehörde auf
zuheben ist. § 5 Abs. 3 der Ausführungsbestimmungen 
der Deutschen Verwaltung des Innern zu Ziff. 1 der 
AusfBest Nr. 3, der besagt, daß der Generalstaats
anwalt des Landes entscheidet, wenn der Staatsanwalt 
mit der Anordnung der Untersuchungshaft nicht ein
verstanden ist, steht damit nicht in Widerspruch. Diese 
Vorschrift schränkt das Bestätigungsrecht des Staats
anwalts nicht etwa zugunsten einer in jedem Falle 
einzuholenden Weisung des Generalstaatsanwalts ein, 
sondern stellt nur das der Untersuchungsbehörde 
ohnehin zustehende Recht, gegenüber der Stellung
nahme des Staatsanwalts bei Meinungsverschiedenhei
ten die Entscheidung des Generalstaatsanwalts als der 
Vorgesetzten Dienstbehörde herbeizuführen, ausdrück
lich fest.

Wird die Bestätigung des Haftbefehls abgelehnt, so 
wird, wenn die Untersuchung gegen den Beschuldigten 
als Hauptverbrecher geführt worden war und sich 
sonst belastende Umstände gegen ihn nicht ergeben 
haben, das Verfahren gegen ihn regelmäßig einzustel
len Sein. Stellt sich aber bei der Prüfung, ob der Haft
befehl zu bestätigen ist, heraus, daß der Beschuldigte 
zwar nicht zu den Hauptverbrechern gehört, daß er 
aber seiner Stellung oder seiner früheren Tätigkeit 
nach in die Gruppe der Verbrecher oder der nach 
Ziff. 12 und 13 der AusfBest. Nr. 3 zu verfolgenden 
Minderbelasteten (Verbrecher der zweiten Stufe) ein
gereiht werden könnte oder daß er sonst strafbare 
Handlungen begangen hat, so darf sich der Staats
anwalt nicht mit einer Versagung der Bestätigung des 
Haftbefehls begnügen, sondern hat zugleich mit der 
Entscheidung über die Haft Weisungen über den wei
teren Gang der Untersuchung zu geben oder die Über
sendung der Akten an die zuständige Polizeibehörde 
oder Staatsanwaltschaft zur Durchführung eines ge
wöhnlichen Strafverfahrens zu veranlassen.

Alle diese Entscheidungen des Staatsanwalts, die für 
den Fortgang des Verfahrens von großer Wichtigkeit 
sind, setzen eine genaue Kenntnis des jeweiligen Un
tersuchungsergebnisses voraus. Auch die dem Staats
anwalt übertragene Befugnis, einen von der Unter
suchungsbehörde erlassenen Haftbefehl zu bestätigen, 
verpflichtet ihn also, sich über den Gang der Unter
suchung sorgfältig auf dem laufenden zu halten.

3. Zu einer Anklage und Verurteilung als Haupt
verbrecher, Verbrecher oder Minderbelasteter wird es 
nur kommen, wenn die in der Direktive Nr. 38 oder 
der AusfBest. Nr. 3 zum Befehl Nr. 201 enthaltenen 
Voraussetzungen für die Bestrafung des Beschuldigten 
vorliegen. Gelangt die Untersuchungsbehörde nach 
den angestellten Ermittelungen zu dem Ergebnis, daß • 
der Beschuldigte seinem gesamten Verhalten nach 
nicht zur Verantwortung gezogen werden kann, oder 
ist sie der Ansicht, daß die Taten eines nach dem Ge
setz Nr. 10 des Kontrollrats Verurteilten ihrem Un
rechtsgehalt entsprechend so vollständig gesühnt sind, 
daß zu Maßnahmen nach der Direktive Nr. 38 kein 
Anlaß mehr besteht, so stellt sie das Verfahren gegen 
den Beschuldigten ein. Der Beschluß über die Einstel
lung ist von dem Staatsanwalt zu bestätigen. Diese 
Befugnis des Staatsanwalts ist in der AusfBest. Nr. 3 
zwar nicht besonders hervorgehoben, ergabt sich aber 
mittelbar aus dem Recht zur Aufsicht über die Unter
suchung. Sie ist auch im § 8 der AusfBest. der Deut
schen Verwaltung des Innern zu Ziff. 1 der AusfBest.
Nr. 3 ausdrücklich erwähnt.

Der Staatsanwalt hat unter Zugrundelegung des bis
herigen Untersuchungsergebnisses zu prüfen, ob die 
Einstellung tatsächlich und rechtlich begründet er
scheint. Er kann die Einstellung nur dann gutheißen, 
wenn alle Möglichkeiten zur Aufklärung des Sachver
halts erschöpft sind, und wenn er zu dem Ergebnis 
kommt, daß die Entscheidung der Untersuchungs-
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